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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls- 
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2020.
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Lehrer Herrn Professor Dr. Marc-Philippe Weller. Ihm verdanke ich nicht nur 
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auch eine besondere Form der ganzheitlichen Förderung und Führung: Marc- 
Philippe Weller vermag es, durch fachliche Exzellenz und ein feines Gespür für 
relevante Themen sowie ansteckenden Optimismus und Zugewandtheit eine 
inspirierende und fruchtbare Atmosphäre an seinem Lehrstuhl zu erzeugen; 
davon durfte ich – auch über meine Habilitationszeit hinaus – profitieren. Sein 
Schüler zu sein, empfinde ich als großes Privileg. 

Herrn Professor Dr. Dirk Verse, MJur (Oxon.) danke ich sowohl für die zü-
gige Erstellung des Zweitgutachtens als auch für seine konstruktive inhaltliche 
Auseinandersetzung mit meiner Arbeit. Unsere Gespräche habe ich stets als 
Bereicherung empfunden.

Auf den Geschmack wissenschaftlichen Arbeitens hat mich mein verehrter 
Doktorvater, Herr Professor Dr. Dres. h.c. Werner F. Ebke, LL.M. (Berkeley), 
gebracht. Er hat mich gelehrt, den Blick über den „nationalen Tellerrand“ zu 
wagen und anhand des ausländischen Rechts den Erkenntnisfortschritt über 
das eigene Recht zu befördern. Ebenso bin ich Herrn Professor Dr. Dr. h.c. 
Heinz-Peter Mansel aus vielfältigen Gründen besonders dankbar. Seine freund-
lichen und beruhigenden Hinweise sowie sein stets offenes Ohr haben mich auf 
dem Weg durch das Labyrinth dieser Arbeit und während der gesamten Habili-
tationszeit begleitet.

In besonderem Maße ausgezahlt hat sich mein „Kontrakt unter Freunden“ 
mit Herrn Professor Dr. Moritz Hennemann, MJur (Oxon.), die Habilitations-
schriften des jeweils anderen im Entwurfsstadium zu lesen. Seine wertvollen 
Anmerkungen haben sich wohltuend auf die Klarheit meiner Ausführungen 
ausgewirkt. Für das Korrekturlesen der gesamten Arbeit bin ich ihm daher 
 außerordentlich dankbar. Diesen Mühen hat sich dankenswerterweise auch 
Frau Dr. Laura Nasse unterzogen. Mit Argusaugen und vorzüglichen Kenntnis-
sen im Bereich „Wirtschaft und Menschenrechte“ hat sie wertvolle Hilfe bei der 
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Fertigstellung der Arbeit geleistet. Gleiches gilt für Frau Vanessa Grifo, die 
mich bei der inhaltlichen und der formalen Gestaltung hervorragend unter-
stützt hat. Herr Victor Habrich war mir freundlicherweise bei der Erstellung 
des Sachverzeichnisses behilflich. Beiden gebührt ebenfalls großer Dank.

Zahlreiche Einsichten, die in die Arbeit eingeflossen sind, gehen auf unzäh-
lige fachliche Gespräche und den engen persönlichen Austausch mit meinen 
 Institutsfreunden Herrn Professor Dr. Robert Magnus und Herrn Privatdozent 
Dr. Hannes Wais, LL.M. (Cantab.) zurück. Beide haben durch ihre ruhige und 
besonnene Art sowie ihre freundschaftliche Unterstützung in allen Lebens-
lagen zu dieser Arbeit beigetragen, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. 

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft schulde ich Dank für die Zuwei -
sung eines vollumfänglichen Druckkostenzuschusses. Frau Dr. Julia-Caroline 
Scherpe- Blessing, LL.M. (Cantab.) bin ich für die umsichtige verlagsseitige Be-
treuung der Drucklegung dankbar.

Last but certainly not least haben die wichtigsten Menschen in meinem Leben 
einen maßgeblichen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet: Meiner lieben Frau, Frau 
Dr. Katharina Hübner, danke ich für ihre zielführenden Ratschläge (nicht nur 
in sprachlichen Fragen), das geduldvolle Ertragen meiner Arbeitsstunden und 
-launen sowie ihren steten Zuspruch. Daneben haben meine Mutter, Frau Beate 
Hübner, und meine Schwiegereltern, Herr Dr. Leonhard und Frau Christine 
Döderlein, mir in vielfältiger Art und Weise geholfen, diese Untersuchung zum 
Abschluss zu bringen. Ihnen allen danke ich von Herzen.

Heidelberg/Osnabrück, im April 2022 Leonhard Hübner
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Einleitung

I. Wirtschaft und Menschenrechte als Thema des Zivilrechts

„Unternehmensverantwortung ist en vogue.“1

Das Thema „Wirtschaft und Menschenrechte“ entspricht dem Zeitgeist – einem 
Zeitgeist mit einem langen Atem.2 Seit mindestens zwanzig Jahren führen inter
nationale Organisationen, Regierungen, Unternehmen und Nichtregierungs
organisationen (NGOs) auf nationaler, europäischer und globaler Ebene eine in
tensive Debatte über die Unternehmensverantwortung für Menschenrechte. Aus 
den mannigfaltigen Diskussionen haben sich Foren, Papiere und strategische 
Dokumente, allen voran die „UNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschen
rechte“ aus dem Jahr 2011 (sog. UN Guiding Principles/UNGP3), entwickelt.4 

„Wirtschaft und Menschenrechte“ wird inzwischen nicht mehr allein auf 
dem politischen Parkett verhandelt, sondern hat auch die Zivilgerichte in den 
Staaten des Globalen Nordens erreicht. Gegenstand zivilrechtlicher Human 
Rights Litigation sind Kompensationsforderungen an Gesellschaften wegen des 
Vorwurfs, dass ihre Tochtergesellschaften oder konzernunabhängigen Zuliefe
rer im Globalen Süden „Menschenrechtsverletzungen“ zu Lasten ihrer Mitar
beiter, Anwohner oder sonstiger Dritter begehen. Die Vorwürfe reichen von der 
Kooperation mit ausbeuterischen und brutalen politischen Regimen über die 
Verursachung gesundheitsgefährdender Umweltverschmutzungen bis hin zu 
der Produktion unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen einschließ
lich Kinder und Sklavenarbeit.5 Berichte über unternehmerisches Handeln, das 
den global geltenden Kanon der Menschenrechte verletzt, betreffen die Textil

1 Krisch, in: Reinisch/Hobe/Kieninger/Peters (Hrsg.), DGIR, 2020, S.  11.
2 Vgl. zur Bedeutung des Zeitgeists im Recht Würtenberger, Zeitgeist und Recht, 1991, 

passim; Rüthers/Henssler/Höpfner, Wider den juristischen Zeitgeist, 2017, passim.
3 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 

„Protect, Respect and Remedy“ Framework (UN Guiding Principles), abrufbar unter: http://
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf, zuletzt ab
gerufen am 13.7.2020; Vgl. zu der Historie Mares, in: ders. (Hrsg.), The UN Guiding Princi
ples on Business and Human Rights, The Raoul Wallenberg Institute, Human Rights Library, 
Bd.  39 (2012) S.  1 ff.

4 Krisch, in: Reinisch/Hobe/Kieninger/Peters (Hrsg.), DGIR, 2020, S.  11.
5 Beispiele bei Ruggie, Just Business, 2013, S.  1 ff.; Kaleck/Saage-Maaß, Unternehmen vor 

Gericht, 2016, S.  57 ff.
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industrie sowie andere produktionsintensive Sektoren, vor allem den Agrar
sektor und die Mineral und Rohstoffbranche.6 Zwar werden die (angeblichen) 
unmittelbaren Rechtsverletzungen von den ausländischen Tochtergesellschaf
ten oder Zulieferern begangen, jedoch richten sich die Vorwürfe menschen
rechtswidrigen Handelns zunehmend auch gegen Mutter und Auftraggeber
gesellschaften aus dem Globalen Norden.7 Angesichts der Komplexität der 
Sachverhalte überrascht es kaum, dass die Klägerinnen und Kläger ihrerseits 
gleichermaßen über einen langen Atem verfügen müssen.8

Die Vorwürfe werden vermehrt in eine zivilrechtliche Verantwortung der 
Gesellschaften aus dem Globalen Norden gekleidet. Aus Sicht der Kläger stellen 
sich bei solchen sog. Menschenrechtsklagen mindestens drei Herausforderun
gen, die den Kern der Untersuchung bilden: (i) Können neben der inländischen 
Gesellschaft auch die Gesellschaften aus dem Globalen Süden vor inländischen 
Gerichten verklagt werden? (ii) Welches Recht gilt für die Haftung der inländi
schen Gesellschaft: das Recht des Drittstaates oder das Recht am Sitz der Ge
sellschaft? (iii) Sieht ferner das anwendbare Recht – regelmäßig das Delikts
recht  – überhaupt eine Haftung vor? 

Da der Begriff der Menschenrechte in juristischer Hinsicht mit dem Völker
recht assoziiert wird, ist zunächst darzulegen, weshalb die Debatte um Wirt
schaft und Menschenrechte auch den zivilrechtlichen Zeitgeist erfasst.

1. Durchsetzungsdefizite im Völkerrecht

Der Begriff der Menschenrechte evoziert – wie die grenzüberschreitende Natur 
der Thematik – zunächst eine primäre Zuständigkeit des Völkerrechts. In der 
Tat wird im Völkerrecht seit langem ein lebhafter Diskurs um die unternehme
rische Verantwortung für Menschenrechte geführt. Als besonders problema
tisch haben sich zwei grundsätzliche Charakteristika der Völkerrechtsordnung 
erwiesen: die klassische Staatsorientierung des Völkerrechts und seine Durch
setzungsdefizite. Dreh und Angelpunkt der Diskussionen ist, ob nicht nur 
Staaten, sondern auch Unternehmen völkerrechtsverpflichtet und an die Men
schenrechte gebunden sind bzw. sein können.9 So sieht auch das BVerfG die 

6 European Parliament, Access to legal remedies for victims of corporate human rights 
abuses in third countries, 2019, S.  35 ff.; vgl. auch Blackburn, Removing Barriers to Justice  – 
How a treaty on business and human rights could improve access to remedy for victims, 2017, 
S.  109 f.; Saage-Maaß, Unternehmen zur Verantwortung ziehen, ECCHR 2017, passim.

7 Mansel ZGR 2018, 439, 441 f.; Nygh EBOR 3 (2002), 51; siehe S. 61 ff.
8 Siehe S. 61 ff.
9 Dörr JZ 2005, 905 ff.; ders., in: Reinisch/Hobe/Kieninger/Peters (Hrsg.), DGIR, 2020, 

S.  133, 136 ff.; Dhooge J. Transnat’l L. & Pol’y 16 (2007), 197, 205; Emmerich-Fritsche AVR 45 
(2007), 541, 563; Geldermann, Völkerrechtliche Pflichten multinationaler Unternehmen, 
2009, S.  315; Haider, Haftung von transnationalen Unternehmen und Staaten für Menschen
rechtsverletzungen, 2019, S.  138 ff.; Hobe, Einführung in das Völkerrecht, 2020, S.  164; vgl. 
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Frage nach der (beschränkten) Völkerrechtssubjektivität von Unternehmen und 
ihrer entsprechenden Völkerrechtsverantwortlichkeit als „völkerrechtlich nicht 
abschließend geklärt“10 an. Ferner werden seitens der Völkerrechtswissenschaft 
und praxis regelmäßig Durchsetzungsdefizite im Völkerrecht diagnostiziert.11 
Obwohl das Völkerrecht auch über eigene politische und justizielle Durchset
zungsmechanismen zur Sicherung der Einhaltung der Menschenrechte verfügt, 
ist es weitgehend auf die Durchsetzung durch die nationalen Rechtsordnungen 
angelegt und angewiesen.12

Bisherige Versuche, diese Herausforderungen durch die Schaffung eines völ
kerrechtlichen Vertrages, der Unternehmen an die Menschenrechte bindet, zu 
überwinden, sind gescheitert. Allen voran die unter der Ägide der Vereinten 
Nationen geschaffenen Draft Norms on the Responsibilities of Transnational 
Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights13 
aus dem Jahr 2003, mit denen Unternehmen unmittelbar an die Menschenrechte 
gebunden werden sollten, sind nicht verabschiedet worden – wohl auch, weil die 
Rechtsnatur der Pflichten nicht festgelegt worden ist.14 Ferner sind die Durch

auch Ratner Yale L.J. 3 (2001), 443 ff.; Karavias, Corporate Obligations under International 
Law, 2014, S.  59 und passim; Kinley/Tadaki Va. J. Int’l Law 44 (2004), 931 ff.; Köster, Die völ
kerrechtliche Verantwortlichkeit privater (multinationaler) Unternehmen für Menschen
rechtsverletzungen für eine Bindung von Unternehmen an die Menschenrechte, 2010, passim; 
Koh J. Int. Econ. Law 7 (2004) 263, 265; Krajewski, Völkerrecht, §  12 Rn.  60 ff.; Muchlinski, in: 
Wolfrum (Hrsg.), MPEPIL; Nowrot, in: Krajewski (Hrsg.), Staatliche Schutzpflichten und 
unternehmerische Verantwortung für Menschenrechte in globalen Lieferketten, FAU Studien 
zu Menschenrechten, S.  3, 11; ders., Normative Ordnungsstruktur und private Wirkungs
macht, 2010, S.  534 ff.; Peters, Jenseits der Menschenrechte, 2014, S.  90 ff.; Schmalenbach AVR 
39 (2001), 57, 65 ff.; Seibert-Fohr ZaöRV 63 (2003), 195 ff.; dies. ZaöRV 73 (2013), 37 ff.; Thiel-
börger/Ackermann 24 Indiana Journal of Global Legal Studies 43 (2017), 43, 57 f.; Tomuschat, 
Human rights – between idealism and realism, S.  131 ff.; Weilert ZaöRV 69 (2009), 883 ff.

10 BVerfG NJOZ 2016, 465, 470; vgl. auch Delbrück/Rüdiger, Völkerrecht/Die Grund
lagen, Die Völkerrechtssubjekte, Band  I, 2020, S.  243 ff., 257.

11 Von Arnauld, Völkerrecht, 2019, Rn.  43.
12 Delbrück/Rüdiger, Völkerrecht/ Die Grundlagen, Die Völkerrechtssubjekte, Band  I, 

1988, S.  89; Vöneky JURA 2007, 488 ff.; von Arnauld, Völkerrecht, 2019, Rn.  43, 439 ff., 461; 
Dörr/Grote/Marauhn/Walter, EMRK/GG, Kap.  31 Rn.  4 ff.; vgl. auch van Aaken RW 2013, 
227 ff.; jüngst Krisch, in: Reinisch/Hobe/Kieninger/Peters (Hrsg.), DGIR, 2020, S.  11; vgl. 
umfassend Zerk, Multinationals and Corporate Social Responsibility, 2006, passim.

13 SubCommission on the Promotion and Protection of Human Rights, Norms on the 
Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard 
to Human Rights, UN Doc.E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2(2003); abrufbar unter: https:// 
digitallibrary.un.org/record/498842, zuletzt abgerufen am 13.7.2020; vgl. dazu Hillemanns 
German Law Journal 4 (2003), 1065; Weissbrodt/Kruger American Journal of International 
Law Bd.  97 No.  4 (2003), 901 ff.; vgl. auch zur Geschichte Nowrot, in: Krajewski (Hrsg.), 
Staatliche Schutzpflichten und unternehmerische Verantwortung für Menschenrechte in glo
balen Lieferketten, FAU Studien zu Menschenrechten, S.  3, 20 ff.

14 Report of sessional working group on the working methods and activities of transna
tional corporations on its third session, UN Doc. E/EN.4/Sub.2/2001/9 vom 14.8.2001, paras, 
28, 30, 35, 40 ff., 47, 61; vgl. auch Nowrot, Die UNNorms on the responsibility of transna
tional corporations and other business enterprises with regard to Human Rights: gelungener 
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setzungsmechanismen überaus generisch und abstrakt formuliert, so dass die 
Durchsetzung nicht abschließend geklärt erscheint.15 

2. UNGP als soft law und Referenzdokument

Als Reaktion auf die gescheiterten völkervertragsrechtlichen Versuche hat der 
UNMenschenrechtsrat im Jahr 2011 auf Initiative des damaligen General
sekretärs Kofi Annan die UNGP verabschiedet.16 Drei Forderungen an Staaten 
und Unternehmen bilden den Kern der Prinzipien: the state duty to protect, the 
corporate responsibility to respect, and the access to remedies for those who are 
harmed. Aus zivilrechtlicher Sicht ist die sog. menschenrechtliche Sorgfalts
pflicht17 (due diligence) in Leitprinzip 17 von besonderem Interesse. Hiernach 
kommt Unternehmen bei Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Sorgfalts
pflicht zur Wahrung der Menschenrechte zu.18 Die Verantwortlichkeit soll 
nicht nur die unmittelbar eigene Tätigkeit des Unternehmens, sondern auch die 
Geschäftsbeziehungen mit unabhängigen Zulieferern oder anderen Vertrags
partnern betreffen. Die konkrete Reichweite der damit ausgesprochenen Dritt
verantwortung von Unternehmen ist jedoch unklar. Da es sich bei den UN 
Guid ing Principles um sog. soft law (unverbindliche Verhaltensvorgaben) han
delt, kreieren sie keine rechtlichen Pflichten (duty), sondern nur eine freiwillige 
und damit nicht rechtsverbindliche responsibility to protect für die Unterneh
men.19 Ihre normative Kraft entfalten die UNGP allein durch die sozialen Er

Beitrag zur transnationalen Rechtsverwirklichung oder das Ende des Global Compact?, Bei
träge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, Heft 21, abrufbar unter: http://www.telc.uni 
halle.de/sites/default/files/altbestand/Heft21.pdf, zuletzt abgerufen am 13.7.2020, S.  8, 24.

15 De Schutter/Gelfand, Transnational Corporations and Human Rights, S.  315 ff.; Nowrot, 
Die UNNorms on the responsibility of transnational corporations and other business enter
prises with regard to Human Rights: gelungener Beitrag zur transnationalen Rechtsverwirk
lichung oder das Ende des Global Compact?, Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, 
Heft  21, abrufbar unter: http://www.telc.unihalle.de/sites/default/files/altbestand/Heft21.pdf, 
zuletzt abgerufen am 13.7.2020, S.  16.

16 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 
„Protect, Respect and Remedy“ Framework (UN Guiding Principles), abrufbar unter: http://
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf, zuletzt ab
gerufen am 13.7.2020; Vgl. zu der Historie Mares, in: ders. (Hrsg.), The UN Guiding Princi
ples on Business and Human Rights, The Raoul Wallenberg Institute, Human Rights Library, 
Bd.  39 (2012), S.  1 ff.

17 Der Ausdruck „Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht“ hat sich inzwischen als deutsche 
Übersetzung etabliert, obwohl es sich um eine „unternehmerische Verantwortung“ und nicht 
um eine Pflicht handelt. Sofern allerdings gesetzliche Pflichten für Unternehmen in diesem 
Zusammenhang erwogen werden (siehe S. 381 ff.), wäre die Bezeichnung als „Sorgfaltspflicht“ 
zutreffend.

18 UN Guiding Principles, Principle 17, a. a. O.
19 Ruggie, The Corporate Responsibility to Respect Human Rights, abrufbar unter: 

 https://corpgov.law.harvard.edu/2010/05/15/thecorporateresponsibilitytorespecthuman 
rights/, zuletzt abgerufen am 25.5.2021.



5I. Wirtschaft und Menschenrechte als Thema des Zivilrechts

wartungen von Staaten und anderen Akteuren.20 Gleichwohl formulieren die 
UNGP mit ihrer Forderung nach einem angemessenen Zugang zu Rechtsschutz 
den Anspruch an nationale Rechtsordnungen, Opfern von Menschenrechtsver
letzungen durch multinationale Unternehmen adäquate Rechtsschutzmöglich
keiten zu eröffnen.

3. Nationaler Aktionsplan „Wirtschaft und Menschenrechte“ (NAP) 
und europäische CSRRichtlinie – Vorrang der Selbstregulierung?

Eine Brücke zu den nationalen Zivilrechtsordnungen wurde geschlagen, als die 
UN Working Group on Business and Human Rights als zentrales UNOrgan 
für Wirtschaft und Menschenrechte die nationalen Regierungen aufgefordert 
hat, sog. Nationale Aktionspläne als Mittel zur Umsetzung der UNGP aufzu
stellen.21 Im Dezember 2016 hat die deutsche Bundesregierung nach zweijähri
ger Planung den „Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte“ 
(NAP)22 per Kabinettsbeschluss verabschiedet, um die UNGP in das deutsche 
Recht zu überführen. Der NAP enthält die Erwartung der Bundesregierung an 
die Unternehmen, interne Prozesse zur Sicherstellung der menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflicht „in einer ihrer Größe, Branche und Position in der Liefer und 
Wertschöpfungskette angemessenen Weise einzuführen“23. Die Umsetzung 
dieser Vorgaben wird seit 2018 jährlich von einem interministeriellen Ausschuss 
unter Führung des Auswärtigen Amtes überprüft. Sollten 50 Prozent der Un
ternehmen die im NAP vorgesehenen Standards nicht einhalten, ist eine Imple
mentierung gesetzlicher Sanktionen und Gegenmaßnahmen geplant.24 

Der europäische Gesetzgeber hat auf die Entwicklung mit der Einführung der 
sog. CSRRichtlinie25 reagiert. Art.  19a CSRRichtlinie verpflichtet börsenno
tierte und mitbestimmte Gesellschaften dazu, in ihrem Lagebericht Rechenschaft 
über die Einhaltung der Menschenrechte und des Umweltschutzes abzulegen. 

20 Ruggie, Just Business, 2013, 45.
21 UNWG, Report to the twentythird session of the Human Rights Council, A/HRC/ 

23/ 32, S.  21. 
22 Auswärtiges Amt, Nationaler Aktionsplan „Wirtschaft und Menschenrechte“, abrufbar 

unter: https://www.auswaertigesamt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/
napwirtschaftmenschenrechtedata.pdf, zuletzt abgerufen am 13.7.2020.

23 Auswärtiges Amt, Nationaler Aktionsplan „Wirtschaft und Menschenrechte“, abrufbar 
unter: https://www.auswaertigesamt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/
napwirtschaftmenschenrechtedata.pdf, zuletzt abgerufen am 13.7.2020, S.  12.

24 Auswärtiges Amt, Nationaler Aktionsplan „Wirtschaft und Menschenrechte“, abrufbar 
unter: https://www.auswaertigesamt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/
napwirtschaftmenschenrechtedata.pdf, zuletzt abgerufen am 13.7.2020, S.  12.

25 RL 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 zur 
Änderung der RL 2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversi
tät betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen von Be
deutung für den Europäischen Wirtschaftsraum, Abl. Nr. L 330.
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Die Richtlinie ist in ihrem Anwendungsbereich auf Großunternehmen i. S. v. 
Art.  19a CSRRichtlinie26 beschränkt, da die Kosten für diese Form des Repor
tings für kleinere Unternehmen nach Auffassung der EUKommission zu hoch 
sind.27 Offen bleibt, welche Haftungsfolgen aus einer falschen Erklärung abzu
leiten sind.28 Das erklärte Ziel der EUKommission ist es, mittels der CSRRicht
linie „eine (indirekte) Verhaltenssteuerung der Unternehmen“29 zu erreichen. Die 
Umsetzung der Richtliniennorm ist im deutschen Recht in Form eines Berichts 
über die nichtfinanziellen Ziele im Lagebericht (§§  289b, 289c HGB) erfolgt.30

4. Zivilrechtliche Human Rights Litigation als Motor der Entwicklung

Parallel zu den politischen und legislativen Vorstößen haben NGOs begonnen, 
zur Durchsetzung der Menschenrechte auf die nationalen Rechtsordnungen 
einschließlich des Zivilrechts zu rekurrieren. Ein zentraler Treiber dieser Ent
wicklung ist die Tatsache, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen aus 
Ländern des Globalen Südens – in Zusammenarbeit mit NGOs – zunehmend 
Gesellschaften aus dem Globalen Norden in Anspruch nehmen möchten.31

Diese Beobachtung bestätigt auch ein Blick ins Ausland: In den USA haben 
zwar die Urteile des Supreme Court in Sachen Kiobel32 und Bauman33 der Hu-
man Rights Litigation vor den Federal Courts eine Absage erteilt.34 Inzwischen 
ist die Praxis der Human Rights Litigation daher in den europäischen Rechts
ordnungen angekommen. Die englischen Entscheidungen des Court of Appeal 
in Sachen Chandler v Cape35 und Thompson v Redwick36 und die neueren Ver
fahren wie Vedanta v Lungowe37 und Okpabi v Royal Dutch Shell38 belegen die 
zunehmende Attraktivität der englischen Gerichtsbarkeit aus Sicht der Kläger 

26 Unter den Begriff des Großunternehmens i. S. d. CSRRichtlinie fallen Unternehmen 
von öffentlichem Interesse sind, die am Bilanzstichtag das Kriterium erfüllen, im Durch
schnitt des Geschäftsjahres mehr als 500 Mitarbeiter zu beschäftigen.

27 KOM (2013) 207 endg.; Voland BB 2015, 67, 73 f.
28 Thomale/Hübner JZ 2017, 385, 395.
29 Spießhofer NZG 2014, 1281, 1282; so auch Hommelhoff FS von HoyningenHuene, 

2014, S.  136, 143; Roth-Mingram NZG 2015, 1341, 1343.
30 Vgl. dazu Baumbach/Hopt/Merkt, HGB, §  289c HGB Rn.  1 ff.; EBJS/Böcking/Gros/

Wirth, §  289c HGB Rn.  1 ff.
31 Hübner, in: Krajewski/Oehm (Hrsg.), Zivil und strafrechtliche Unternehmensverant

wortung für Menschenrechtsverletzungen, 2017, S.  13 ff.
32 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, 569 U.S. (2013); umfassend aus deutscher Perspektive 

Metz, USMenschenrechtsklagen und Neoterritorialismus, 2017, passim; M. Stürner JZ 2014, 
12 ff.; von Hein ZGR 2016, 414 ff.

33 Daimler AG v. Bauman, 571 U.S. (2014).
34 28 U.S.C. §  1350; vgl. auch Thomale ZIP 2014, 1158, 1159 f.
35 Chandler v Cape [2012] 1 W.L.R. 3111.
36 Thompson v The Renwick Group Plc [2014] P.I.Q.R. P18.
37 Lungowe v Vedanta and Konkola [2016] EWHC 975 (TCC).
38 Okpabi v Shell [2017] EWHC 89 (TCC).
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in Fällen der Human Rights Litigation. Auch in den Niederlanden ist es zu eini
gen Menschenrechtsklagen gekommen, die sich ebenfalls gegen Shell richten.39 

Die Human Rights Litigation hat Deutschland hingegen bisher nur vereinzelt 
erreicht. In den nächsten Jahren sind dennoch weitere Verfahren zu erwarten. 
Von besonderer Bedeutung ist das 2019 abgeschlossene Verfahren, das Über
lebende und Angehörige der Opfer eines Fabrikunglücks in Lahore (Pakistan) 
gegen die in Westfalen ansässige KiK Textilien und Non-Food GmbH (KiK) 
geführt haben.40 Das Verfahren gegen KiK bildet einen ersten Anhaltspunkt für 
eine sich möglicherweise entwickelnde Human Rights Litigation in der deut
schen Gerichtspraxis. In dem KiKFall sind die bereits in der Einleitung ange
sprochenen zivilrechtsdogmatischen Fragen zu den drei Gebieten des Zivil
rechts aufgeworfen: internationale Zuständigkeit, Internationales Privatrecht 
sowie Haftungs bzw. Deliktsrecht. Die Human Rights Litigation verdeutlicht 
die zivilrechtlichen Herausforderungen.

5. Reformdiskussion

Da sich in den bisherigen Verfahren der Human Rights Litigation – wie auch im 
KiKFall – zahlreiche Schwierigkeiten bei der zivilrechtlichen Durchsetzung 
einer potenziellen unternehmerischen Verantwortung für die Menschenrechte 
gezeigt haben, hat sich eine umfangreiche Reformdiskussion im Inland und auf 
Unionsebene entwickelt. Katalysatoren dieser Entwicklung sind – neben den 
von NGOs unterstützten Gerichtsverfahren – sowohl die UNGP als auch der 
deutsche NAP. Den Kern der rechtspolitischen Diskussion in Deutschland bil
den ein konkreter Gesetzgebungsvorschlag aus der Zivilgesellschaft41 aus dem 
Jahr 2016, ein 2019 geleakter Gesetzgebungsvorschlag42 aus dem Bundesminis
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie die 
2020 veröffentlichten Eckpunkte für ein Sorgfaltspflichtengesetz von BMAS 
uns BMZ43. Auf unionaler Ebene haben sowohl das Europäische Parlament44 als 

39 Arrondissementsrechtbank Den Haag, Jan. 30, 2013, Case No.  C/09/337050/HA ZA 
091580, Akpan v. Royal Dutch Shell PLC (ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9854); vgl. auch Dis
trict Court The Hague, ECLI:NL:RBSGR:2013:BY9850 (OguruEfanga/Shell); District 
Court The Hague, ECLI:NL:RBSGR:2013:BY9854 (Dooh/Shell); vgl. dazu Jägers/Jesse/ 
Verschuuren, 2014 Am. J. Int. L. 36.

40 LG Dortmund IPRax 2019, 317 ff. mAnm Ostendorf IPRax 2019, 297 ff.; Wagner 
 RabelsZ 80 (2016), 717, 719; siehe Kaleck/Saage-Maaß, Unternehmen vor Gericht, 2016, 99 ff.; 
vgl. auch OLG Hamm, NJW 2019, 3527 ff.

41 Klinger/Krajewski/Krebs/Hartmann, Verankerung menschenrechtlicher Sorgfaltspflich
ten von Unternehmen im deutschen Recht, 2016, S.  1 ff.

42 Entwurf für ein Sorgfaltspflichtengesetz (SorgfaltspflichtenGE), abrufbar unter: 
 https://diekorrespondenten.de/nachricht/andiebeschaeftigteninasiendenken/, zuletzt ab
gerufen am 13.7.2020.

43 BMAS/BMZ, Eckpunkte Sorgfaltspflichtengesetz, 2020.
44 European Parliament, Access to legal remedies for victims of corporate human rights 

abuses in third countries, 2019, passim.
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auch die Kommission45 jeweils Studien zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflich
ten und deren Entwicklungsperspektiven veröffentlicht. 

Befeuert wird die Reformdiskussion durch ein französisches Gesetz zur Er
gänzung des Code de commerce aus dem Jahr 2017 (loi de vigilance). Aus einem 
Unglück in der Textilfabrik Rana Plaza im April 2013 in Bangladesch zog die 
Nationalversammlung die Konsequenz, französische Gesellschaften in die Ver
antwortung zu nehmen. Deshalb hat der französische Gesetzgeber eine men
schenrechtliche Sorgfaltspflicht französischer Mutter und Auftraggeberge
sellschaften für ausländische Tochtergesellschaften und Zulieferer im Code de 
commerce eingeführt, bei deren Missachtung betroffene Dritte einen Schadens
ersatzanspruch gegen die Mutter und Auftraggebergesellschaft auf Grundlage 
der deliktsrechtlichen Generalklausel des Art.  1240 Code civil (früher Art.  1382 
Code civil) geltend machen können.46 Dieser kursorische Überblick demon
striert bereits das enorme Potenzial der Rechtsvergleichung zur Beurteilung der 
zivilrechtlichen Human Rights Litigation nach deutschem Recht.

6. Forschungsstand

Spätestens mit den strategischen Klagen47 der Human Rights Litigation ist der 
menschenrechtliche Diskurs aus dem Völkerrecht in das allgemeine Zivilrecht 
diffundiert.48 Die Debatte um die menschenrechtliche Verantwortung von in
ländischen Gesellschaften ist im Kern des deutschen Zivilrechts angekommen. 
Es überrascht daher nicht, dass die dargestellten Entwicklungen in den ver
gangenen Jahren eine extensive akademische Diskussion entfacht haben: In
zwischen sind einige (Archiv)Beiträge49 und Dissertationen50 zu dieser Thema

45 European Commission, Study on due diligence requirements through the supply chain, 
2020, passim.

46 Siehe den Rapport von Potier, Assemblée Nationale, No.  2628 v. 11.3.2015; vgl. auch 
Nasse ZEuP 2019, 773 ff.

47 Cummings/Rhode Fordham Urb. Law Journal 36 (2009), 604; Althammer/H. Roth 
(Hrsg.), Instrumentalisierung von Zivilprozessen, 2018, passim; vgl. auch Koch KJ 2014, 432; 
Dutta, in: Reinisch/Hobe/Kieninger/Peters (Hrsg.), DGIR, 2020, S.  39, 40.

48 Risse/Ropp/Sikink, The Power of Human Rights: International Norms and Domestic 
Change, S.  1; Baer, Rechtssoziologie, 2017, §  7 Rn.  41.

49 Fleischer/Korch DB 2019 1944 ff.; dies. ZIP 2019, 2181 ff.; Habersack/Ehrl AcP 219 
(2019), 155 ff.; Mansel ZGR 2018, 439 ff.; Rühmkorf ZGR 2018, 410 ff.; Schall ZGR 2018, 479 ff.; 
von Hein ZGR 2016, 414 ff.; Wagner RabelsZ 80 (2016), 717 ff.; Weller/Kaller/Schulz AcP 216 
(2016), 387 ff.; Weller/Nasse ZGR 2020, 107 ff.; Wendelstein RabelsZ 83 (2019), 111 ff.; vgl. auch 
Hübner,, in: Krajewski/Oehm (Hrsg.), Zivil und strafrechtliche Unternehmensverantwor
tung für Menschenrechtsverletzungen, 2017, S.  13 ff.; ders., in: Krajewski/SaageMaaß (Hrsg.), 
Durchsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten von Unternehmen, 2018, S.  61 ff.; 
Thomale/ Hübner JZ 2017, 385 ff.; Weller/Hübner/Kaller PIL for CSR, 239.

50 Güngör, Sorgfaltspflichten für Unternehmen in transnationalen Menschenrechtsfällen, 
2016; Massoud, Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Akti
vitäten von transnationalen Unternehmen, 2018.



9I. Wirtschaft und Menschenrechte als Thema des Zivilrechts

tik51 sowie zu einzelnen Aspekten, wie der Haftung in Konzernkonstella
tionen52 oder dem Kollisionsrecht53 erschienen. Hervorzuheben ist auch ein 
privates Gutachten, das eine gesetzliche Verankerung menschenrechtlicher 
Sorgfaltspflichten im deutschen Recht vorschlägt.54 

Gleichwohl besteht unverändert erheblicher Forschungsbedarf, da zahlreiche 
zivilrechtliche Fragen noch ungeklärt sind.55 Aus Sicht des Zivilrechts konsta
tieren Habersack/Zickgraf, dass „die konzernweite Dimension deliktsrecht
licher Verkehrs und Organisationspflichten […] bislang wenig erforscht“56 sei. 
Ebenso sieht Wagner die Beschränkung der Unternehmensorganisationspflich
ten auf den einzelnen Rechtsträger im Konzern als „offene Frage, die mit Blick 
auf das allgemeine Deliktsrecht kaum diskutiert wird“57. Die Debatte um die 
Erstreckung entsprechender Pflichten auf konzernunabhängige Zulieferer be
findet sich noch in den Anfängen.58 Im Zusammenspiel von Völker und Zivil
recht ist ferner ungeklärt, ob und wie sich die menschenrechtliche Sorgfalts
pflicht in das Zivilrecht integrieren lässt. Es handelt sich um „a rather under-
developed area of tort law“59, zumal Human Rights Compliance und Human 
Rights Litigation „juristische Schlüsselthemen“60 darstellen. Ein adäquater Zu
griff erfordert die Berücksichtigung des Zusammenspiels von Kollisions und 
Sachrecht im Bereich der Human Rights Litigation. 

51 Görgen, Unternehmerische Haftung in transnationalen Menschenrechtsfällen, 2019; 
 einen weiten Ansatz unter Einbeziehung des Völkerrechts, des Internationalen Zivilverfah
rensrechts, des (Internationalen) Privatrechts, des Staatshaftungsrechts und des Strafrechts 
verfolgt Haider, Haftung von transnationalen Unternehmen und Staaten für Menschenrechts
verletzungen, 2019.

52 Nordhues, Die zivilrechtliche Haftung der Muttergesellschaft und ihrer Organe für 
Menschenrechtsbeeinträchtigungen durch ihre ausländischen Tochtergesellschaften, 2018; 
Osieka, Zivilrechtliche Haftung deutscher Unternehmen für menschenrechtsbeeinträchti
gende Handlungen ihrer Zulieferer, 2014.

53 Eine Dissertation zu den kollisionsrechtlichen Aspekten verfasst Pförtner an der Uni
versität Konstanz.

54 Klinger/Krajewski/Krebs/Hartmann, Verankerung menschenrechtlicher Sorgfaltspflich
ten im deutschen Recht, 2016, passim.

55 Fleischer/Danninger DB 2017, 2849, 2857; Fleischer/Hahn RIW 2018, 397, 405; Weller/
Kaller/Schulz AcP 216 (2016), 387, 418; van Dam, European Tort Law, 2006, S.  392.

56 Habersack/Zickgraf ZHR 182 (2018), 252.
57 Wagner RabelsZ 80 (2016), 717, 767.
58 Aus Sicht des englischen Rechts Rühmkorf, Private Law and Global Supply Chain, 2015, 

passim; vgl. auch Fleischer/Korch ZIP 2019, 2181 ff.; Habersack/Ehrl AcP 219 (2019), 155 ff.
59 Van Dam, European Tort Law, S.  221, 246; vgl. auch Rühmkorf, Private Law and Global 

Supply Chains, 2015, passim.
60 So Habersack/Ehrl AcP 219 (2019), 155, 164.
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II. Untersuchungsziel und -gegenstand

1. Untersuchungsziel

Ziel der Untersuchung ist es, die zivilrechtliche Verantwortlichkeit deutscher 
Gesellschaften für Menschenrechtsverletzungen durch Tochtergesellschaften 
und Zulieferer auszuloten, um die Herausforderungen für die Erhebung von 
Menschenrechtsklagen de lege lata zu identifizieren und zu bewerten. Im Rah
men der Untersuchung sollen nicht nur der Status quo analysiert, sondern dar
über hinaus rechtspolitisch sinnvolle Ergänzungen und Erweiterungen ent
wickelt werden. Auf Grundlage der Analyse der lex lata wird ein Vorschlag für 
eine Regelung de lege ferenda im Zivilrecht formuliert.

Gegenstand der zivilrechtlichen Untersuchung sind vor allem das Internatio
nale Zivilverfahrensrecht sowie die Prozessfinanzierung, das Internationale 
Privatrecht und insbesondere das nationale Haftungsrecht. Auf dieser Grund
lage soll – unter Einbeziehung ausländischer Regelungsmodelle – ein Rege
lungsvorschlag entwickelt werden. 

2. Begriff der Menschenrechtsverletzung

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die potenzielle menschenrechtliche 
Verantwortung von Unternehmen aus zivilrechtlicher Sicht. Terminologisch 
gilt es, zunächst den Begriff der Menschenrechtsverletzung zu erläutern, da ihm 
eine Scharnierfunktion für die hiesige Thematik zwischen Völker und Zivil
recht zukommt. Als Menschenrechtsverletzung soll für diese Untersuchung die 
Verletzung völkerrechtlich garantierter Menschenrechte verstanden werden.61

Für die Menschenrechte ist dabei zwischen Schutz und Anspruchsrichtung 
zu unterscheiden.62 Während die Schutzrichtung sich auf den Schutz vor An
griffen auf die Menschenrechte durch den Staat und Private bezieht, richten sich 
die Ansprüche nur gegen den Staat (Anspruchsrichtung).63 Menschenrechte 
können demnach grundsätzlich auch von Unternehmen verletzt werden. Wie 
sich aus den UNGP ergibt, besteht in Bezug auf die Menschenrechte eine cor-

61 So auch Görgen, Unternehmerische Haftung in transnationalen Menschenrechtsfällen, 
2019, S.  66.

62 Kälin/Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 2013, S.  81, 103; vgl. auch Haider, 
Haftung von transnationalen Unternehmen und Staaten für Menschenrechtsverletzungen, 
2019, S.  83.

63 Kälin/Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 2013, S.  81, 103; vgl. auch Birk, in: 
Hilty/ HenningBodewig (Hrsg.), Corporate Social Responsibility – Verbindliche Standards 
des Wettbewerbsrechts, 2014, S.  180: „Man spricht also überhaupt erst dann von Menschen
rechtsverletzungen, wenn die Rechtsverletzungen durch evidente Mängel des rechtsstaat
lichen Ordnungsrahmens ermöglicht oder die staatlichen Behörden bzw. Machthaber für die 
privaten Rechtsverletzungen mitverantwortlich gemacht werden können.“; Haider, Haftung 
von transnationalen Unternehmen und Staaten für Menschenrechtsverletzungen, 2019, S.  84.
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– Zulieferer 293 f.
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten 

Dritter 142 f., 178 ff.

Völkergewohnheitsrecht 190, 197 f., 
212 ff.

völkerrechtliche Durchsetzungsdefizite  
2 ff., 228 f.

völkerrechtliche Subsidiaritätsklausel 438
völkerrechtliches Personalitäts, 

Wirkungs und Territorialitätsprinzip  
495 f.

Völkerrechtssubjektivität von Unterneh
men 2 f., 195 ff., 501, 510

WarenterminEntscheidung 280, 282, 
293 f.

Wet Zorgplicht Kinderarbeid 384 ff.
Winrow v HemphillFall 148 f.
Wirkungsprinzip 495 f.

Zuständigkeit, internationale s. dort
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